	Evangelische Landeskirche in Baden
Kirchengemeinde:
(oder) Einrichtung:
Straße:
Ort:
Tel:
	Betriebsanweisung 
Spülmaschinenreiniger

Produktname:___________________
Pulverreiniger       Flüssigreiniger
	[image: Logo Ordner]

	1. ANWENDUNGSBEREICH

	Diese Betriebsanweisung enthält allgemeine Regeln für die Verwendung von flüssigen Spülmaschinenreinigern und Reinigern in Pulverform, die in Kleingewerbe- und Industriespülmaschinen zum Einsatz kommen.

	2. GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

	[image: ]
	· Flüssigreiniger: schwere Verätzungen von Haut, Schleimhaut und Augen; starke Reaktion mit Säuren und Wasser unter großer Wärmeentwicklung, dadurch Bildung giftiger Gase. Mit Metallen ist die Bildung explosiver Wasserstoff-Luft-Gemische möglich.
· Pulver: Verätzungen, Reizungen von Haut, Schleimhaut und Augen. Bei Kontakt des Pulvers mit Säure entstehen giftige Gase.
· Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkung haben.

	3. SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

	[image: ][image: ][image: ]

	· Die Herstelleranleitungen auf dem Etikett und der Gebrauchsanweisung sind zu beachten.
· Die Befüllung der Geschirrspülmaschine darf nur durch unterwiesenes Personal erfolgen.
· Haut- und Augenkontakt vermeiden, daher: nur mit Schutzhandschuhen und Schutzbrille arbeiten.
· Schutzhandschuhe und dichtschließende Schutzbrille tragen. 
· Mittel nur in gut belüfteten Räumen / Bereichen verwenden.
· Mittel für Kinder unzugänglich und unter Verschluss aufbewahren. 
· Nicht mit anderen Produkten, z.B. sauren Reinigern oder Säuren mischen. 
· Kühl und trocken lagern; Behälter dicht abschließen; nicht zusammen mit Säuren und Metallen lagern.
· Lagerung getrennt von Nahrungs- und Genussmitteln;
· Während der Benutzung nicht essen, trinken, rauchen.
· Sicherheitsdatenblätter des Produktes beim Lieferant oder Hersteller besorgen und griffbereit vorhalten.

	4. VERHALTEN IM GEFAHRENFALL
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	Nach Verschütten oder Auslaufen:
· Raum gut lüften und Personen fernhalten. 
· Flüssigreiniger: Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Universalbinder) aufnehmen und ordnungsgemäß der innerbetrieblichen Entsorgung zuführen. Reste mit viel Wasser wegspülen.
· Pulver: Staubbildung vermeiden, mechanisch aufnehmen
· Im Brandfall: Feuerwehr rufen, auf keinen Fall selbst Löschversuche unternehmen, da Atemgeräte und Schutzkleidung erforderlich sind.
· Meldung an den Träger/Verantwortlichen.

	5. ERSTE HILFE

	

[image: Beschreibung: Notruf Unfall]112

	· Ersthelfer/in heranziehen.
· Nach Einatmen: Ruhe, Frischluftzufuhr; Arzt/Ärztin hinzuziehen.
· Nach Augenkontakt: geöffnetes Auge mind. 10 Minuten unter fließendem Wasser ausspülen; Arzt/Ärztin hinzuziehen.
· Nach Hautkontakt: verschmutzte Kleidung sofort ausziehen, betroffene Stelle mit viel Wasser abwaschen; Arzt/Ärztin hinzuziehen.
· Nach Verschlucken: KEIN Erbrechen auslösen, sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser, in kleinen Schlucken, nachtrinken.
· Melden Sie den Unfall unverzüglich dem Träger/Verantwortlichen.
· Achten Sie darauf, dass über jede Erste-Hilfe-Leistung, Aufzeichnungen in einem Verbandbuch gemacht werden.
[bookmark: _GoBack]Ersthelfer/in:                                                            

Giftnotruf:	0 7 6 1 / 1 9 2 4 0                      (Giftnotruf Freiburg für Baden-Württemberg)


	6. INSTANDHALTUNG/ENTSORGUNG

	
	· Entsorgung gemäß Herstellerangaben, bzw. nach behördlichen Vorschriften. 

	
Datum:                                   Unterschrift:
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